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Aktionsfeld Bauen -Maßnahmen

Beschreibung STATUS

Sportanlagen, Wohngebäude des WOBI (Institut für sozialen Wohnbau) und Pres-
tigebauten (NOI – Techpark Südtirol, Schulen, Vertretungen von Institutionen und 
Behörden) sind primär mit natürlichen und möglichst lokal nachwachsenden Bau-
stoffen (bzw. solchen mit Herkunfts- und Nachhaltigkeitszertifikaten) auszufuhren 
(z.B. Holzbauweise, natürliche Dammstoffe usw.). Innerhalb 2030 wird der Anteil an 
Gebäudeneubauten der öffentlichen Hand gemäß diesen Bauweisen auf mindestens 
30% angehoben.

Bei Bautätigkeiten (Massivbau) ist verstärkt auf zertifizierte Recycling-Produkten aus 
Baurestmassen zurückzugreifen. Ab 2023 muss bei öffentlichen Bauten dieser Anteil 
vom Projektanten schon bei Projektgenehmigung offengelegt werden.

Ankurbeln der Kreislaufwirtschaft im Bereich des Bauschutt-Recyclings: Innerhalb 
2024 wird bei öffentlichen Ausschreibungen von Infrastrukturprojekten ein Prozent-
satz eingefügt, welcher den Anteil recycelten Baumaterial verpflichtend vorschreibt.

Vorschriften und Normen, welche die Wiederverwendung recycelten Materials er-
schweren, werden auf ihre Sinnhaftigkeit überprüft.

Holzbaufonds für Gebäude Öffentlicher Körperschaften- Gemeinden, Bezirksge-
meinschaften, Eigenverwaltungen von Gemeinnutzungsgütern und ähnliche (betrifft 
nicht Autonome Provinz Bozen und ihre Hilfskörperschaften).

Aktionsfeld Industrie - Maßnahmen

Beschreibung STATUS

Alle Industriebetriebe mit geeigneten Dach- und anderen Flächen werden aktiv 
angesprochen, um Strom aus Photovoltaik zu produzieren.

Es wird ein Konzept unterstützt, um bei allen Betrieben Ladestationen für Schwer-
transport, Kleintransporter und PKW aufzubauen ( je nach Rahmenbedingungen).

Die Landesregierung entwickelt ein Förderprogramm für Maßnahmen zur Steige-
rung der Energieeffizienz und zum Umstieg auf erneuerbare Energien. Vorange-
schaltet wird ein Beratungsprozess und abgeschlossen wird die Umsetzung mit 
einer Zertifizierung.

Innerhalb 2024 wird eine Studie zum Potenzial der Abwärmenutzung in der Indus-
trie (industrielle Prozesse mit Dampf-, Wasch- und Entfettungsanlagen) oder deren 
Integration in Fernwärme oder Nahwärme veröffentlich.



Klimaplan Südtirol 20402

Aktionsfeld Tourismus -
Maßnahmen

Beschreibung STATUS

Hotels und Beherbergungsbetriebe mit energieintensiven Anlagen oder hohem 
jährlichen Bedarf an thermischer Energie führen ab 2025 ein Energieaudit nach 
EN 16247 oder dem Standard KlimaHotel/KlimaFactory durch. In Zusammenarbeit 
zwischen der Agentur für Energie Südtirol – KlimaHaus und dem Hoteliers- und
Gastwirteverband wird innerhalb 2024 definiert, ab welchem Schwellenwert das 
Audit verpflichtend wird.

Ein entsprechendes Energie Auditsystem wird für alle Aufstiegsanlagen und die 
Infrastrukturen in Skigebieten entwickelt und eingeführt.

Auf der Grundlage des Tourismuskonzepts werden Arbeitsgruppen eingesetzt 
(Tourismus, Mobilität, Energie, IDM), die vermarktbare Produkte mit der Nutzung 
des öffentlichen Personenverkehrs entwickeln. Dabei wird auf das Potential des 
Ticketings durch den Südtirolpass aufgebaut.

Alle Betriebe mit geeigneten Dach- und anderen Flächen werden aktiv angespro-
chen, um Strom aus Photovoltaik zu produzieren. Gleichzeitig wird ein Konzept für 
Ladestationen für E-Autos der Gäste oder E-Leihautos geprüft.

Es wird ein Zertifizierungssystem für verschiedene Stufen der Nachhaltigkeit ent-
wickelt, um die Unternehmen auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit zu unterstüt-
zen. Im Sinne der Ziele des Klimaplans wird dabei eine CO2-Bilanzierung vorgese-
hen. Die Landesregierung behält sich die Entwicklung eines Förderprogramms vor, 
um die Betriebe bei der Zertifizierung zu unterstützen.
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Aktionsfeld Private Dienstleistungen - Maßnahmen

Beschreibung STATUS

Ab 2023 dürfen im Verkaufsbereich von neu gegründeten Einzelhandelsbetrieben, 
bei Sanierungen bestehender Betriebe im Lebensmittelsektor oder bei Neuan-
schaffungen von Kühl- und Gefrierschränken ausschließlich verschließbare Kühl-
und Gefrierschränke bzw. -truhen gemäß der Eco-Design-Richtlinie (Amtsblatt der 
Europäischen Union 2019) eingesetzt werden.

Es wird ein Konzept erarbeitet, wie der funktionelle Wandel für die Tankstellen und 
für den peripheren Einzelhandel wirtschaftspolitisch unterstützt und begleitet wer-
den kann.

Ab sofort werden noch nicht genehmigte Motorsportveranstaltungen jeglicher Art 
mit konventionellen Verbrennungsmotoren auf der Straße, in der Luft und zu Was-
ser von keiner öffentlichen Institution in Südtirol mehr finanziell unterstützt. Hierzu 
zählen auch Oldtimer-Sternfahrten sowie Motor- und Flugshows.

Wie in der Industrie und dem Tourismus wird auch für den Handel ein Energieaudit 
für energieintensive Betriebe aufgebaut.

Aktionsfeld Strom Produktion, Speicherung, Transport - Maßnahmen

Beschreibung STATUS

Innerhalb von 2025 soll ein Konzept für die langfristig notwendigen Speicher- und 
Nutzungskapazitäten, einschließlich einer Resilienz Analyse (dies ist notwendig, 
weil die dezentrale Produktion mit starken saisonalen und zeitlichen Schwankun-
gen sowie die mögliche Störung der Steuerung durch Hackerangriffe neue Her-
ausforderungen stellt) gegenüber diversen Störimpulsen, vorliegen. Mit der Um-
setzung wird nach Abschluss der Planung mit Nachdruck begonnen. Parallel dazu 
sind die Infrastrukturen zu entwickeln, um bis 2030 den Strom von zusätzlichen 400 
MW Leistung aus Photovoltaik und bis 2037 um weitere 400 MW aufzunehmen.

Für die Nutzung der Windkraft wird eine Potentialanalyse einschließlich der gesell-
schaftlichen Akzeptanz durchgeführt.

Innerhalb 2024 soll eine Planung für den Netzausbau und die Effizienzsteigerung 
bei bestehenden Anlagen abgeschlossen sein.

Der Masterplan zur Modernisierung der Infrastrukturen für den Transport und die 
Verteilung elektrischer Energie sieht umfassende Modernisierungen und Sanie-
rungen sowohl im Hochspannungs- als auch im Mittelspannungsbereich vor. Die 
vorgesehenen Maßnahmen werden sukzessive umgesetzt, um die Versorgungssi-
cherheit auszubauen und die Leitungsverluste zu minimieren. Die Modernisierung 
des Hochspannungsnetzes im Burggrafenamt (2030), im Eisacktal (2028), die Ver-
bindung Vintl-Bruneck (2026) und die Verbindung Lajen-Corvara (2026) sind zu 
realisieren. Ferner sind verschiedene Projekte kleineren Ausmaßes im Vinschgau 
und im Bozner Talkessel umzusetzen.



Die Mittelspannungsnetze in den Zentren Leifers, Bozen und Meran werden auf 20 
kV vereinheitlicht, um eine Entwicklung hin zu intelligenten Netzen (Smart grids) 
auf Landesebene zu ermöglichen und die Produktion aus erneuerbaren Quellen 
besser integrieren zu können. Dies wird zur Entwicklung der Eigenversorgung und 
zur stufenweisen Elektrifizierung des Energieverbrauchs beitragen.

Das Land Südtirol wird weiterhin die besten Wasserstoffanwendungen im Bereich 
der öffentlichen nachhaltigen Mobilität und der Energiespeicherung untersuchen 
und anwenden. Das Land setzt ausschließlich auf die Produktion von grünem 
Wasserstoff, welcher keine anderweitige, effizientere Anwendung findet.

Die verfallenen Konzessionen großer Kraftwerke (Lappach, Marling, Bruneck, Na-
turns, Prembach, Pfitsch, Graun) sind innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Fris-
ten auszuschreiben. Ein signifikanter Anteil der anfallenden Umweltgelder ist für 
Maßnahmen des Klimaschutzes und für Maßnahmen zur Anpassung an den Kli-
mawandel vorzubehalten.

Das Land erstellt innerhalb 2023 für seine eigenen Gebäude eine Analyse, wieviel 
m2 PV-Anlagen auf den öffentlichen Gebäuden des Landes installiert werden kön-
nen. Die für PV-Anlagen geeigneten Dächer der öffentlichen Gebäude des Lan-
des, der Gesellschaften mit öffentlicher Beteiligung und, nach Absprache, allenfalls 
auch von gemeindeeigenen Gebäuden, werden erhoben.

Über die Landesenergiegesellschaft wird innerhalb 2023 ein attraktives Angebot 
zur Anmietung geeigneter gewerblicher und privater Dachflächen für die Errich-
tung von PV-Anlagen ausgearbeitet.

Die Entwicklung der neuen Möglichkeiten von Eigenversorgung, sowohl in einem 
Kondominium als auch in einer Energiegemeinschaft, wird innerhalb 2023 durch 
Förderung unterstützt. In diesem Zusammenhang wird auch der Einsatz von Spei-
chersystemen zur Maximierung der selbst verbrauchten Energie weit verbreitet sein.

Das Verfahren für die Genehmigung von PV-Anlagen wird innerhalb 2023 mit ei-
ner Studie zur Erhebung bestehender Hindernisse analysiert. Dabei werden auch 
Flächen und Infrastrukturen berücksichtigt, welche nicht „Gebäude“ sind und die 

ohne Bodenversiegelung für die PV genutzt werden können. Die rechtlichen Vor-
aussetzungen für die Umsetzung der Ergebnisse dieser Studie werden umgehend 
geschaffen und mit der Umsetzung wird sofort begonnen.

Innerhalb 2024 wird eine Studie veröffentlich über mögliche Infrastrukturen zur 
Speicherung von Energie in Südtirol.


